
Das Formular in Druckbuchstaben ausfüllen!       
Letzter Schultag: ___________  

 
Klassenleitung → Stufenleitung → Sekretariat 
 
 
 
Betr.:  Abmeldung         
          

der Schülerin / des Schülers:        Klasse: __________ 
 
           ________________________________________________________ 
                                                                                    (Name des/r Schülers/in)           
 
 
Hiermit melde ich mich/mein Kind vom Gymnasium Glinde ab. 
 
 
Ich/Es werde/wird folgende Schule besuchen:  
 
__________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift der aufnehmenden Schule) 
 
Ich/Es werde/wird eine Ausbildung beginnen:  
 
___________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift der Ausbildungsstätte) 
 
Bei Umzug bitte außerdem die neue Anschrift angeben: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift bzw. Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
____________________________             ____________________________ 
                   gesehen Klassenleitung     gesehen Schulleitung 
 
 
Anmerkung: 
Bis zum letzten Schultag sind alle Schulbücher, sowie das ausgeliehene digitale Endgerät 
abzugeben.  
Die Schülerbeförderungskarte wird vom Sekretariat im OLAV-Portal zum letzten Schultag gekündigt. 
Die Schulbücher können in der großen Pause in der Bücherei oder beim Klassenlehrer abgegeben 
werden (Die Schulbücher nicht an Mitschüler/innen zwecks Abgabe weitergeben!).  
Bitte beachten Sie, dass verlorengegangene oder nicht mehr zu gebrauchende Schulbücher ersetzt 
werden müssen. 
 
§ 13 Abschlüsse GymVo vom 11.09.2024 
(2) Die Schülerinnen und Schüler erwerben sowohl im neunjährigen als auch im achtjährigen 
Bildungsgang mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 den Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss und mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 den Mittleren Schulabschluss.  
Schülerinnen und Schüler, die gemäß Satz 1 einen Schulabschluss erworben haben und den 
Schulbesuch an einer allgemeinbildenden Schule nicht fortsetzen wollen, ist auf Antrag ein 
entsprechendes Abschlusszeugnis auszustellen; die Übertragungsskala findet gemäß § 4 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 1 oder 2 und Satz 2 der Zeugnisverordnung vom 18. Juni 2018 (NBl. MBWK. Schl.-H. S. 200), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Mai 2023 (NBl. MBWFK Schl.-H. S. 132), 
Anwendung.  


